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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

05.12.1960 

Geschäftszahl 

0017/57 

Rechtssatz 

Wenn ein Entgelt für eine Leistung nicht der Umsatzsteuer unterworfen werden kann, dann kann noch nicht ein 
Dienstverhältnis angenommen werden, weil die Umsatzsteuerpflicht unter Umständen wegen eines 
Befreiungsgrundes entfallen kann. Personen, die die im Auftrag eines Buchführungsbüros ständig 
buchhalterische Arbeiten verrichten, sind in der Regel lohnsteuerpflichtig. 
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Beachte 
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